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Ö / N

Gemeindevertretung der Gemeinde Holldorf 
(Entscheidung) 17.11.2021 Ö

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung beschließt die in der Anlage beigefügte 
Abwägungsdokumentation für die 10. Änderung zum B-Plan Nr. 1 „Rowa West“ 
der Gemeinde Holldorf.

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Bürger sowie die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, die Bedenken und Anregungen erhoben haben, von 
dem Abwägungsergebnis unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

Sachverhalt
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

rechtliche Grundlagen
§ 1 Abs. 7 Baugesetzbuch

Finanzielle Auswirkungen
keine

Anlage/n
1 Abwägungsdokumentation (öffentlich)
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Stellungnahme Nr. 1 Amt für Raumordnung und Landesplanung Abwägung 
 

          
                

 
TÖB Nr. 1: Amt für Raumordnung und Landesplanung vom 13.07.2021 
 
 
Landesplanerische Zustimmung 
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Stellungnahme Nr. 1 Amt für Raumordnung und Landesplanung Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 2 Landesamt für Gesundheit und Soziales  

 

     
    

 
TÖB Nr. 2: Landesamt für Gesundheit und Soziales vom 02.08.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis zur Kenntnis genommen 
 
Hinweis wurde unter Punkt 4 wie folgt ergänzt: 
 

Bei Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten von Asbest und asbesthaltigen 

Materialien ist die Technische Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 519 zu berücksichtigen. 
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Stellungnahme Nr. 3 Deutsche Telekom Abwägung 
  

                  

 
TÖB Nr. 3: Deutsche Telekom vom 01.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
Die Begründung wird unter Punkt 2.2 wie folgt ergänzt. 
 

Telekommunikation 

Für die telekommunikationstechnische Erschließung ist eine Erweiterung des 

bestehenden Netzes erforderlich. Diese sind bei Erschließung und Straßenausbau in den 

öffentlichen Raum zu verlegen. Der Versorgungsträger ist rechtzeitig, vor Beginn der 

Bauarbeiten, mit einzubeziehen. 
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Stellungnahme Nr. 3 Deutsche Telekom Abwägung 
    

          
 

 
 



  A & S GmbH Neubrandenburg                                 Gemeinde Holldorf, Ortsteil Rowa                                                                                                                                                                                                                                                    
        architekten . stadtplaner . ingenieure                                                                                                                                                                                                                        10. Änderung B-Plan Nr. 1 „Rowa-West“ 
 

N:\2020B043-Rowa\30\TÖB\doc\Tabelle_Abwägung.docx          6 

Stellungnahme Nr. 3 Deutsche Telekom Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 5 Neubrandenburger Stadtwerke Abwägung 
    

     

 
 
TÖB Nr. 5 Neubrandenburger Stadtwerke vom 23.08.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird berücksichtigt 
 
 
 
 
 
Die stillgelegte Abwasserleitung wurde in der Planzeichnung ergänzt.  
 
Die Begründung wurde unter Punkt 4 folgendermaßen ergänzt: 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befindet sich ein, im Grundbuch 

eingetragenes Leitungsrecht, mit einer Schutzstreifenbreite von 3 m, zugunsten der TAB 

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH. Innerhalb dieser Fläche befindet 

sich eine stillgelegte Misch- Abwasserleitung. 

 

Die Begründung wurde unter Punkt 2.2 folgendermaßen ergänzt: 

Stromversorgung 

Für das Plangebiet befindet sich derzeit kein Anlagenbestand der öffentlichen 

Stromversorgung der neu.sw. Diese sind bei Erschließung des „Kurzer Weg“ in den 

öffentlichen Straßenraum zu verlegen. 

 

Die Begründung wurde unter Punkt 2.2 folgendermaßen ergänzt: 

Gasversorgung 

Innerhalb des öffentlichen Straßenraumes des Flurstückes 53/6 befindet sich eine 

Gasmitteldruckleitung der neu.sw Stadtwerke Neubrandenburg.  
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Stellungnahme Nr. 5 Neubrandenburger Stadtwerke Abwägung 
    

            

 
Die Tiefbauarbeiten im Bereich der Leitungszone sind in Handschachtungen 
auszuführen. Bei Kreuzung oder Näherung im Bohrverfahren sind die Gasleitungen in 
den Bereichen durch Suchschachtungen freizulegen. Beschilderungen und 
Straßenkappen sind zu schützen und Mindestabstände sind einzuhalten. 
 
 
Das Leitungsrecht für die vorhandene Trinkwasserleitung wurde in der Planzeichnung 
ergänzt.  
Die Begründung wurde unter Punkt 1.6 und 2.2 folgendermaßen ergänzt: 
 
Trinkwasserversorgung 
Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich eine Trinkwasserversorgungsleitung, 

welche über die gesamte Länge als lageunsicher dokumentiert ist. Zum Schutz dieser 

Leitung ist eine 4 m breite Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der 

neu.sw festgesetzt. Für diese muss weiterhin für die neu.sw, eine Zugänglichkeit und 

Anfahrbarkeit jederzeit gewehrleistet werden. 

 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung wurde unter Punkt 3.2 folgendermaßen ergänzt: 
 
Diese Kompensationsmaßnahmen sind unter Berücksichtigung notwendiger 

Nutzungszonen für Bau- und Betriebsmaßnahmen an unterirdischen Haupt- und 

Anschlussleitungen der Wasserleitungen festzulegen. Dabei sind die Mindestabstände 

gemäß Regelwerk GW 125 zwingend einzuhalten und ggf. weitergehende 

Schutzmaßnahmen zu ergreifen. 

 

 
Abwasser 

Die Begründung wurde unter Punkt 2.2 folgendermaßen ergänzt: 

Die Abwasserentsorgungsleitungen befinden sich im öffentlichen Straßenraum des 

„Kurzer Weg“. Hierbei handelt es sich um einen Freigefällekanal DN 200 PVC und eine 

z.T. nicht gesicherte  Abwasserdruckrohrleitung im nördlichen Bereich des  der zu  
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Stellungnahme Nr. 5 Neubrandenburger Stadtwerke Abwägung 
    

            

 

bebauenden Grundstücke unbekannter Dimension. Entsprechend der DWA-Regelwerk 

M 162 sind bei Bepflanzungen vorgegebene Abstände zum Bestand einzuhalten und die 

Hinweise zu beachten. Werden während der Bauausführung neben dem dargestellten 

Bestand weitere Abwasserbeseitigungsanlagen aufgefunden, sind diese zu sichern, zu 

dokumentieren und dem Rechtsträger zur Kenntnis zu geben. Kommt es während der 

Bauausführung zu Beschädigungen an öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen, sind 

diese dem Rechtsträger unverzüglich anzuzeigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung wurde wie folgt unter Punkt 2.2 ergänzt: 
 
Internet 

Der Ort Rowa ist ans Breitbandnetz angebunden. Innerhalb der öffentlichen 

Verkehrsfläche „Kurzer Weg“ befinden sich Leitungen der neu-medianet GmbH. Diese 

Leitungen sind zu schützen und dürfen nicht fest überbaut werden. In der Nähe der 

Leitungen ist Handschachtung erforderlich. Vor Beginn der Arbeiten ist eine 

Leitungsauskunft einzuholen. 
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Stellungnahme Nr. 5 Neubrandenburger Stadtwerke Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 14 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
    

                

 
TÖB Nr. 14: Landkreis Mecklenburgische Seenplatte vom 17.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird berücksichtigt 
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Stellungnahme Nr. 14 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
    

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.  
 
Die Begründung wurde unter Punkt 1.5 wie folgt geändert: 
 
 
Die Aufstellung der 10. Änderung des Bauungsplanes „Rowa-West“ erfolgt nach § 8 Abs. 

2 BauGB, da der Bebauungsplan ausreicht um die städtebauliche Entwicklung an dieser 

Stelle zu ordnen. Gemäß § 10 Abs. 2 BauGB ist der Bebauungsplan durch die höhere 

Verwaltungsbehörde zu genehmigen.  
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Stellungnahme Nr. 14 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
    

              

 
Zu 4. Die textlichen Festsetzungen im Textteil B wurden unter Punkt 3.2 folgendermaßen 
ergänzt: 
 
Für die restliche Kompensation von 608 KFÄ (m²), werden innerhalb einer einseitigen 
Baumreihe auf dem Flurstück 111/1, Flur 1, Gemarkung Rowa (Nemerower Straße), 10 
neue Baumpflanzungen vorgenommen. 
 
 
Zu II. 1. 
Folgender Hinweis wurde in der Begründung unter Punkt 4 folgendermaßen ergänzt: 
 
Das von bebauten oder künstlich befestigten Flächen abfließende Niederschlagswasser 

ist entsprechend § 54 des WHG als Abwasser einzustufen. 

Auf der Grundlage des § 55 Abs. 2 WHG sollte unbelastetes Niederschlagswasser 

ortsnah versickert, verriese3lt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit 

Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche 

oder sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange 

entgegenstehen. 

Die beseitigungs- und Überlassungspflicht entfällt für Niederschlagswasser, wenn dieses 

verwertet oder versickert wird. 

Ungefasstes und nicht belastetes Niederschlagswasser, welches unmittelbar am Ort des 

Anfalls großflächig versickert, ist kein Gewässernutzungstatbestand und damit nicht 

erlaubnispflichtig. Zu beachten sind aber auch in diesen Fällen die topographischen 

Gegebenheiten und die Gefahr eines oberflächigen Abflusses. 

Für die Ableitung des unbelasteten Niederschlagswasser über eine Versickerungsanlage 

(Rigole, Schacht, usw.) in das Grundwasser oder in ein Oberflächengewässer ist ein 

Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis bei der unteren Wasserbehörde 

des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte zustellen. Die Sickerleistung ist mit einem 

Gutachten nachzuweisen. 

Sollte die Gemeinde eine genehmigungsfreie Versickerung gemäß § 32 Abs. 4 LWaG 

M-V gestatten, ist dafür außerhalb von Wasserschutzgebieten keine wasserbehördliche 

Erlaubnis erforderlich. 
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Stellungnahme Nr. 14 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
    

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach Auskunft des zuständigen Wasser- und Bodenverbandes, wird der Vorfluter L132 
nicht von den Kompensationsmaßnahmen beeinträchtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. Die Löschwasserversorgung ist gewährleitet. 
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Stellungnahme Nr. 14 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
    

          

 
Ausweich- bzw. Bereitstellungsräume werden in der 10. Änderung nicht eingeplant.  
 
 
 
Nicht B-Plan relevant 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu III: 
 
Die Verfahrensvermerke wurden dem derzeitigen Stand angepasst. 
 
 
Vorentwurf wurde in Entwurf geändert 
 
 
 
 
 
Die Rechtsgrundlagen wurden in der Planzeichnung, wie auch in der Begründung 
angepasst. 
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